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(54) SCHUTZMASKE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER SCHUTZMASKE

(57) Gegenstand der Erfindung ist eine Schutzmas-
ke (1), mit einem Filterelement (3) zum Bedecken einer
Mund- und/oder Nasenpartie einer Person, wenigstens
einem Kopfbefestigungsband (6) zum Befestigen der
Schutzmaske (1) an dem Kopf der Person, und wenigs-
tens einem an dem Filterelement (3) befestigten Klem-
melement (2), das wenigstens eine Kopfbefestigungs-

band (6) durch das wenigstens eine Klemmelement (2)
und das Filterelement (3) hindurchgeführt ist, und das
wenigstens eine Klemmelement (2) eine federnde La-
sche (7) aufweist, dessen Federkraft das hindurchge-
führte Kopfbefestigungsband (6) an dem Klemmelement
(2) klemmt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schutzmaske mit ei-
nem Filterelement zum Bedecken einer Mund- und/oder
Nasenpartie einer Person, wenigstens einem Kopfbefes-
tigungsband zum Befestigen der Schutzmaske an dem
Kopf der Person, und wenigstens einem an dem Filter-
element befestigten Klemmelement. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Herstellen einer Schutz-
maske mit einem Filterelement zum Bedecken einer
Mund- und/oder Nasenpartie einer Person, und wenigs-
tens einem Kopfbefestigungsband zum Befestigen der
Schutzmaske an dem Kopf der Person.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Schutzmasken werden zum Schutz des Ge-
sichtes oder Teilen davon sowie der Atemorgane be-
nutzt. Als Filtermasken oder Frischluftmasken schützen
Schutzmasken vor Gasen, Dämpfen, Flüssigkeitsnebel,
groben und lungengängig feinen Stäuben, Krankheitser-
reger, Viren und/oder belästigenden Gerüchen. Unter-
schieden werden Masken beispielsweise in Alltagsmas-
ken, sogenannte Behelfsmasken aus Stoff oder Commu-
nity-Maske, als medizinischer Mund-Nasen-Schutz,
MNS, beispielsweise nach EN 14683, filtrierende Mas-
ken, beispielsweise nach EN 149, FFP1-Maske, FFP2-
Maske, N95-Maske, oder FFP3-Maske. Vorgenannte
FFP-Masken werden in der Regel als Teil einer persön-
lichen Schutzausrüstung im Rahmen des Arbeitsschut-
zes in Bereichen verwendet, in denen sich gesundheits-
schädliche Stoffe in der Luft befinden.
[0003] Vorgenannte Schutzmasken werden in der Re-
gel mit einem Band am Kopf befestigt, welchen entweder
hinter den Ohren oder hinter dem Kopf geführt ist. Hoch-
wertigere Masken verfügen über zwei flexible Kopfbe-
festigungsbänder. Während bei einfacheren Masken die
Bebänderung elastisch an der Schutzmaske ange-
schweißt oder mittels Metallklemmen befestigt ist, kön-
nen diese bei hochwerten Masken auch verstellbar oder
öffenbar ausgebildet werden. Grundsätzlich ist zum Er-
reichen einer ausreichenden Filtrierwirkung wichtig, dass
die Schutzmaske einfach und in definierter sowie abdich-
tender Wiese am Kopf befestigbar ist. Schutzmasken,
deren Position am Kopf besonders gut und einfach ein-
stellbar ist, benötigen hierzu Verstell- und Positionie-
rungskomponenten und sind vielfach nur aufwendig in
einem mehrstufigen Fertigungsverfahren und derart kos-
tenaufwendig herstellbar.

Beschreibung der Erfindung

[0004] Ausgehend von dieser Situation ist es eine Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, eine Schutzmaske so-
wie ein Verfahren zum Herstellen einer Schutzmaske an-
zugeben, welche Schutzmaske bei kostengünstiger Her-

stellung einfacher und komfortabler am Kopf befestigbar
ist.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merk-
male der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angege-
ben.
[0006] Demnach wird die Aufgabe gelöst durch eine
Schutzmaske mit

einem Filterelement zum Bedecken einer Mund-
und/oder Nasenpartie einer Person,
wenigstens einem Kopfbefestigungsband zum Be-
festigen der Schutzmaske an dem Kopf der Person,
und
wenigstens einem an dem Filterelement befestigten
Klemmelement aus einem Fachmaterial, wobei
das wenigstens eine Kopfbefestigungsband durch
das wenigstens eine Klemmelement und das Filter-
element hindurchgeführt ist, und
das wenigstens eine Klemmelement eine federnde
Lasche aufweist, dessen Federkraft das hindurch-
geführte Kopfbefestigungsband an dem Klemmele-
ment klemmt.

[0007] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt da-
rin, dass das Klemmelement nicht wie im Stand der Tech-
nik aus einem dreidimensional konstruierten und vorge-
fertigten, während der Herstellung der Schutzmaske die-
ser zugeführten Teil besteht, welcher in der Regel aus
Kunststoff-Spritzguss separat hergestellt wird, sondern
aus dem Flachmaterial, welches beim Herstellen der
Schutzmaske dieser als Meter- oder Rollenware zuge-
führt und zusammen mit der Filterelement ausgestanzt
oder beispielsweise mittels Laser geschnitten werden.
Mit anderen Worten benötigt die vorgeschlagene Schutz-
maske gegenüber aus dem Stand der Technik bekann-
ten Schutzmasken weniger und kostengünstigere Kom-
ponenten und Materialien, da das Klemmelement wie
später beschrieben zusammen mit der Schutzmaske ins-
besondere durch Ausstanzen gefertigt werden und be-
vorzugt aus dem gleichen Material wie das Filterelement
gestaltet sein kann. Insofern lässt sich die Schutzmaske
vollautomatisch und schneller bei geringerem Energie-
verbrauch herstellen, da das Klemmelement durch rotie-
rende Teile einer Herstellungsmaschine zugeführt wer-
den kann, nicht durch Linearbewegungen mit wechseln-
der Richtung und schon gar nicht manuell zugeführt wer-
den muss.
[0008] Das Kopfbefestigungsband ist bevorzugt als
textiles, gummiartiges, elastisches und/oder flaches
Band, insbesondere als Flachband, gestaltet. Das Filter-
element weist bevorzugt eine der Mund- und/oder Na-
senpartie nachempfundene Gestaltung und/oder Erstre-
ckung auf, an deren seitlichen Querseiten das Kopfbe-
festigungsband vorgesehen und/oder, beim Tragen der
Schutzmaske, Richtung Ohr orientiert sein kann. Bevor-
zugt sind an jeder Querseite je ein Kopfbefestigungsband
und entsprechend ein Klemmelement vorgesehen. Be-
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sonders bevorzugt sind an jeder Querseite je zwei Kopf-
befestigungsbänder und entsprechend beabstandet
zwei Klemmelemente vorgesehen. Ebenso können drei
oder nur ein Kopfbefestigungsband und Klemmelement
vorgesehen sein. Das Kopfbefestigungsband ist nicht mit
der Schutzmaske und/oder dem Filterelement ver-
schweißt, verklebt, vernäht und/oder mechanisch ver-
bunden. Bevorzugt klemmt die Lasche des Klemmele-
ments das insbesondere durch die Lasche hindurchge-
führte Kopfbefestigungsband selbständig, wobei sich
das Kopfbefestigungsband und derart die Schutzmaske
durch Zug an dem Kopfbefestigungsband enger stellen
lässt.
[0009] Weiter bevorzugt ist ein Ende des Kopfbefesti-
gungsband durch das Klemmelement und das Filterele-
ment hindurchgeführt, wobei das Ende gegen Heraus-
ziehen beispielsweise durch einen Knoten gesichert sein
kann und/oder das Kopfbefestigungsband zum Ende hin
verdickt ausgeführt ist. Bevorzugt ist in dem Filterelement
im Bereich des Klemmelements und/oder der Lasche ei-
ne Öffnung vorgesehen, durch welche das Kopfbefesti-
gungsband hindurchgeführt ist. Weiter bevorzugt ist das
Kopfbefestigungsband ebenso durch die Lasche hin-
durchgeführt. Besonders bevorzugt klemmt die Lasche
das Kopfbefestigungsband derart, dass das Kopfbefes-
tigungsband gegen Ausfädeln ,nach hinten’ in Richtung
Ohr geklemmt ist und/oder das Kopfbefestigungsband
durch Ziehen an dem dem Ohr entgegengesetzten Ende
des Kopfbefestigungsbands ,nach vorne’ durch die
Lasche ,hinten’ am Kopf verkürzbar ist. Die Lasche ist
bevorzugt mit Federkraft derart vorgespannt, dass die
Lasche in eine geschlossene Position strebt, in der die
Lasche bündig an dem Klemmelement anliegt. Das
Klemmelement weist bevorzugt eine ebene und/oder
rechteckartige Erstreckung auf. Das Kopfbefestigungs-
band ist bevorzugt hinter dem Kopf der Person geführt
und an seinen Enden an gegenüberliegenden seitlichen
Querseiten mit dem Filterelement verbunden. Weiter be-
vorzugt ist das Kopfbefestigungsband nicht zum Befes-
tigen an dem Ohr der Person gestaltet. Die Lasche öffnet
sich bei hindurchgeführtem Kopfbefestigungsband be-
vorzugt weg vom Gesicht nach außen. Das Filterelement
ist bevorzugt flächig ausgestaltet oder weist jedenfalls
im Bereich des Klemmelements eine flächige und/oder
ebene Gestaltung auf. Ferner kann das Filterelement an
seiner Querseite einen flächigen oder gebogenen Flügel
aufweisen, an dem das Klemmelement vorgesehen ist.
[0010] Die Schutzmaske ist bevorzugt als Atemschutz-
maske ausgebildet, insbesondere als Halbmaske gestal-
tet, vorzugsweise zur Verwendung als filtrierende Maske
(FFP), insbesondere zum Verhindern des Einatmens von
schädlichen Partikeln und zum Verringern einer Infektion
mit Krankheitserregern durch Mund und/oder Nase,
und/oder zum Verwenden als insbesondere aerosolfilt-
rierende Atemschutzmaske und/oder Filterpartikelmas-
ke, weiter insbesondere zum Verhindern eines Übertra-
gens von Krankheitserregern durch Tröpfcheninfektion
und/oder insbesondere zum Verringern einer Keim-, ins-

besondere Viruslast, beispielsweise bei epidemischer
oder pandemischer Ausbreitung von Infektionskrankhei-
ten, wie beispielsweise COVID-19. Die Schutzmaske ist
vorzugsweise als partikelfiltrierende Halbmaske gemäß
der EN 149:2001 oder EN 149:2001+A1:2009 ausgebil-
det, insbesondere FFP-1, FFP-2 oder FFP-3 Maske. Fer-
ner kann die Maske nach EN-Normen 136, 140, 143,
149, 1827, 12941 und/oder 12942 ausgeführt sein.
[0011] Die Schutzmaske kann eine oder mehrere ins-
besondere übereinander vorgesehene, vorzugsweise
miteinander verklebte, verbundene und/oder vernähte
Gewebelagen als Filterelement aufweisen, die ein Ge-
webe, Gewirk, Gestrick, Gestick, Gelege und/oder ein
Textilverbundstoff, insbesondere ein Vlies oder Gewebe,
umfassen können. Das Filterelement kann aus textilen
Fasern bestehen und/oder solche aufweisen, wobei als
textile Fasern natürliche Fasern, vorzugsweise Wolle
oder Baumwolle, und/oder synthetische Fasern, vor-
zugsweise synthetische Fasern (Chemiefasern) wie zel-
lulosische Fasern, beispielswiese Viskosefasern, ver-
wendet werden, insbesondere aus der Gruppe von Po-
lyestern (PES), Polyolefinen, wie Polyethylen (PE) und
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (CLF), Polyvinyli-
denchlorid (CLF), Acetat (CA), Triacetat (CTA), Polyacryl
(PAN), Polyamid (PA), Polyvinylalkohol (PVAL), Polyu-
rethanen, Polyvinylestern, (Meth-)Acrylaten sowie deren
Mischungen. Die vorgenannten Kurzzeichen für die tex-
tile Fasern entstammen der DIN 60001-4 (August 1991).
Die Schutzmaske kann weitere Gewebelagen beispiels-
weise als Zwischenlagen mit unterschiedlichen Funktion
enerhalten, beispielweise zur zusätzlichen Filterung, Ab-
dichtung, Feuchtigkeitsaufnahme usw.
[0012] Das Filterelement kann eine filtrierenden Wir-
kung aufweisen und dazu beispielsweise ein Vlies bzw.
Vliesstoff umfassen, insbesondere ein zu Textilverbund-
stoffen zählendes, flexibles, poröses Flächengebilde
aufweisen, welches nicht durch klassischen Methoden
der Gewebebindung von Kette und Schuss oder durch
Maschenbildung sondern durch Verschlingung und/oder
kohäsive und/oder adhäsive Verbindungen von textile
Fasern hergestellt ist. Vliese sind im allgemeinen lockere
Materialien aus Spinnfasern oder Filamenten, insbeson-
dere aus synthetischen Fasern bzw. Chemiefasern, bei-
spielsweise Polypropylen, Polyester, Viskose etc., her-
gestellt, deren Zusammenhalt durch die den Fasern ei-
gene Haftung gegeben ist. Einzelfasern können eine Vor-
zugsrichtung aufweisen, sogenannte orientierte oder
Kreuzlage-Vliese, oder aber auch ungerichtet sein, so-
genannte Wirr-Vliese. Bevorzugt ist der mittlere Durch-
messer der textilen Fasern des Filterelements höchstens
100 mm, insbesondere höchstens 30 mm, vorzugsweise
höchstens 20 mm, bevorzugt höchstens 10 mm, beson-
ders bevorzugt höchstens 5 mm, ganz besonders bevor-
zugt höchstens 2 mm. Im Allgemeinen sollte der Durch-
messer der textilen Fasern des Filterelements im Bereich
von 0,05 bis 50 mm, insbesondere 0,1 bis 50 mm, vor-
zugsweise 0,2 bis 30 mm, besonders bevorzugt 0,2 bis
20 mm, ganz besonders bevorzugt 0,5 bis 10 mm, liegen.
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[0013] Die Vliese können mechanisch verfestigt wer-
den durch Vernadeln, Vermaschen oder durch Verwir-
beln mittels scharfer Wasserstrahlen, sogenannte Spun-
laced-Vliese. Vliese können ferner beispielsweise durch
Spunbonding, Meltblow-Verfahren und bevorzugt durch
Elektrospinning hergestellt werden. Adhäsiv verfestigte
Vliese entstehen durch Verkleben der Fasern mit flüssi-
gen Bindemitteln, beispielsweise Acrylatpolymere,
SBR/NBA, Polyvinylester oder Polyurethandispersio-
nen, oder durch Schmelzen bzw. Auflösen von soge-
nannten Bindefasern, die dem Vlies bei der Herstellung
beigemischt werden. Bei der kohäsiven Verfestigung
werden die Faseroberflächen durch geeignete Chemika-
lien angelöst und durch Druck verbunden oder bei er-
höhter Temperatur verschweißt. Vliese aus sogenannten
Spinnvliesen, d.h. durch Erspinnen und anschließendes
Ablegen, Aufblasen oder Aufschwämmen auf ein Trans-
portband hergestellte Flächengebilde, nennt man Spinn-
vliesstoffe (Englisch: Spunbondeds). Bevorzugt ist das
Filterelement zum Erreichen der Filterwirkung gegenü-
ber einer anderen Gewebelage kleinporiger gestaltet.
Das Filterelement kann in seiner Form an das Gesicht
der Person zum Ausbilden einer sogenannter CUP Mas-
ke angepasst sein oder zum Ausbilden einer sogenann-
ten Faltmaske faltbar gestaltet sein.
[0014] Das Filterelement kann eine mittlere Porengrö-
ße oder mittlere Maschenweite - je nach Art der Gewe-
belage - von größer 1 mm, insbesondere größer 10 mm,
vorzugsweise größer 50 mm, besonders bevorzugt grö-
ßer 100 mm, oder mehr als 200 mm, aufweisen. Auf diese
Weise kann eine gute Abscheiderate in Bezug auf Par-
tikel und Aerosole und/oder ein geringer Atemwiderstand
erreicht werden. Ferner oder zusätzlich kann das Filter-
element ein elektrostatisches Material, insbesondere ein
Elektret, umfassen, durch welches kleine Staubpartikel
und Flüssigkeitstropfen durch elektrostatische Kräfte
bindbar sind. Besonders bevorzugt liegt das Verhältnis
bzw. der Quotient der mittleren Porengröße oder Ma-
schenweite zum mittleren Durchmesser der textilen Fa-
sern des Filterelements im Bereich von 0,1 bis 2.000,
insbesondere 1 bis 500, vorzugsweise 5 bis 350, beson-
ders bevorzugt 10 bis 300, ganz besonders bevorzugt
25 bis 250, variieren. Insbesondere sollte das Verhältnis
bzw. der Quotient der mittleren Porengröße oder Ma-
schenweite zum mittleren Durchmesser der textilen Fa-
sern des Filterelements höchstens 2.000, insbesondere
höchstens 500, vorzugsweise höchstens 350, besonders
bevorzugt höchstens 300, ganz besonders bevorzugt
höchstens 250, betragen. Jedoch sollte das Verhältnis
bzw. der Quotient der mittleren Porengröße oder Ma-
schenweite zum mittleren Durchmesser der textilen Fa-
sern des Filterelements mindestens 0,1, insbesondere
mindestens 1, bevorzugt mindestens 5, besonders be-
vorzugt mindestens 10, ganz besonders bevorzugt min-
destens 25, noch mehr bevorzugt mindestens 40, betra-
gen. Auf diese Weise werden besonders effiziente Ab-
scheideraten in Bezug auf Krankheitserreger und Aero-
sole erreicht.

[0015] Um eine effiziente Abscheiderate in Bezug auf
Krankheitserreger zu erreichen, kann das Filterelement
einen mittleren Wirkungsgrad Em nach DIN EN 779 (Juli
1993) von mindestens 40 %, insbesondere mindestens
50 %, vorzugsweise mindestens 70 %, besonders be-
vorzugt mindestens 90 %, ganz besonders bevorzugt
mindestens 95 %, aufweisen. Weiterhin kann das Filter-
element zu diesem Zweck einen mittleren Abscheide-
grad Am nach DIN EN 779 (Juli 1993) von mindestens
50 %, insbesondere mindestens 70 %, vorzugsweise
mindestens 90 %, besonders bevorzugt mindestens 95
%, ganz besonders bevorzugt mindestens 99 %, aufwei-
sen. Vorteilhafterweise ist das Filterelement derart aus-
gebildet, dass sie bei einer Anströmgeschwindigkeit von
0,1 m/s eine mittlere Abscheiderate gegenüber Partikeln
und/oder Aerosolen mit Durchmessern im Bereich von 1
bis 100 mm von mindestens 80 %, insbesondere mindes-
tens 90 %, vorzugsweise mindestens 95 %, aufweist.
[0016] Nach einer bevorzugten Weiterbildung ist das
wenigstens eine Klemmelement integriert mit dem Filter-
element gestaltet, und/oder ist das wenigstens eine
Klemmelement innerhalb des Filterelements vorgese-
hen oder ist das wenigstens eine Klemmelement auf dem
Filterelement vorgesehen und/oder ist das Klemmele-
ment an einem Rand des Filterelements vorgesehen ist.
Bevorzugt ist das Klemmelement einstückig mit dem Fil-
terelement gestaltet. Das Klemmelement kann insbeson-
dere zwischen Gewebelagen des Filterelements inner-
halb diesem vorgesehen sein. Bevorzugt ist das wenigs-
tens eine Klemmelement innerhalb des Filterelements
mit diesem verklebt und/oder ist das wenigstens eine
Klemmelement auf das Filterelement aufgeklebt.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist die federnde Lasche U-förmig gestaltet und/oder
ist die federnde Lasche hin zu einem Rand der Schutz-
maske orientiert, das Filterelement das wenigstens eine
Klemmelement vollständig oder wenigstens teilweise
überlappt, und/oder Klemmelement aus dem Flachma-
terial geformt, gestanzt, besteht und/oder geschnitten ist.
Die Lasche kann durch eine U-förmige Ausstanzung in
einem Fertigungsprozess mit dem Filterelement herge-
stellt werden. Hin zu einem Rand der Schutzmaske ori-
entiert bedeutet insbesondere, dass die U-förmige Quer-
seite hin zum Rand orientiert ist, während die Lasche an
ihrer gegenüberliegenden Querseite mit einem übrigen
Teil des Klemmelement einstückig weg vom Rand der
Schutzmaske ausgestaltet sein kann. Die Lasche kann
in ihrem Querschnitt dem Querschnitt des Kopfbefesti-
gungsband entsprechen oder geringfügig größer gestal-
tet sein. Vollständig überlappen bedeutet insbesondere,
dass das Klemmelement das Filterelement, beim Tragen
der Schutzmaske, nicht in Richtung Ohr überragt. Das
Flachmaterial kann eine Gewebelage wie zuvor be-
schrieben oder Kunststoff sein. Bevorzugt ist das Flach-
material blechartig, flächig, gewölbt und/oder eben aus-
gestaltet und beispielsweise eine Dicke von weniger als
3, 2, 1 oder 0,5 mm auf.
[0018] Nach einer anderen bevorzugten Weiterbildung
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ist das wenigstens eine Klemmelement mit dem Filtere-
lement verklebt, verschweißt und/oder vernäht. Bevor-
zugt weist das Klemmelement eine flächige und/oder
biegsame Gestaltung auf, welche an die Gesichtsform
an der Person anpassbar ist.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist das Filterelement wenigstens zwei überein-
ander angeordnete Gewebelagen auf und ist das we-
nigstens eine Klemmelement und wenigstens eine der
Gewebelagen aus dem gleichen Material und/oder ein-
stückig gestaltet. Bevorzugt ist das Filterelement mit den
Gewebelagen verklebt. Insbesondere ist das Klemmele-
ment nicht als Kunststoffbauteil ausgestaltet, welches an
das Filterelement in Verlängerung dessen angefügt ist.
[0020] Nach einer anderen bevorzugten Weiterbildung
ist das wenigstens eine Klemmelement überstandsfrei
an dem Filterelement vorgesehen. Bevorzugt liegt das
Klemmelement bündig auf dem Filterelement auf.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist das Klemmelement eine Kennzeichnungsflä-
che auf. Die Kennzeichnungsfläche ist bevorzugt als
ebene Fläche ausgeführt und/oder ist insbesondere seit-
lich neben dem Filterelement vorgesehen, beispielswei-
se abgesetzt von diesem.
[0022] Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin gelöst
durch ein Verfahren zum Herstellen einer Schutzmaske,
mit den Schritten:

Zuschneiden eines Filterelements zum Bedecken ei-
ner Mund- und/oder Nasenpartie einer Person und
einem darauf angeordneten Klemmelements aus ei-
nem Flachmaterial mit einer federnden Lasche in ei-
nem gleichzeitigen Herstellungsschritt, und
Hindurchführen eines Kopfbefestigungsbands zum
Befestigen der Schutzmaske an dem Kopf der Per-
son durch die Lasche und eine dazu korrespondie-
renden Öffnung, bis dass die Federkraft das hin-
durchgeführte Kopfbefestigungsband an das Klem-
melement klemmt.

[0023] Gleichzeitigen Herstellungsschritt bedeutet ins-
besondere, dass das Filterelement und das Klemmele-
ment simultan hergestellt werden, beispielsweise das auf
dem Filterelement angeordnete Klemmelement wie
nachfolgend beschrieben in einem einzigen Herstel-
lungsschritt ausgestanzt werden.
[0024] Nach einer bevorzugten Weiterbildung umfasst
das Verfahren den Schritt:

Zuschneiden des Filterelements und des Klemme-
lements mittels Ausstanzen und/oder mittels Laser,
und/oder
Ausstanzen der Lasche in dem Klemmelement,
und/oder der Öffnung in dem Filterelement.

[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung des Verfahrens ist die federnde Lasche U-förmig
gestaltet und/oder ist die federnde Lasche hin zu einem

Rand der Schutzmaske orientiert, das Filterelement das
wenigstens eine Klemmelement vollständig oder wenigs-
tens teilweise überlappt, und/oder das Filterelement ein
Flachmaterial ist.
[0026] Nach einer bevorzugten Weiterbildung umfasst
das Verfahren den Schritt:
Verkleben, Verschweißen und/oder Vernähen des we-
nigstens einen Klemmelements mit dem Filterelement.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung des Verfahrens ist das wenigstens eine Klemmele-
ment integriert mit dem Filterelement gestaltet und/oder
ist das wenigstens eine Klemmelement innerhalb des Fil-
terelements vorgesehen oder ist das wenigstens eine
Klemmelement auf dem Filterelement vorgesehen
und/oder ist das Klemmelement an einem Rand des Fil-
terelements vorgesehen.
[0028] Nach einer bevorzugten Weiterbildung des Ver-
fahrens weist das Filterelement wenigstens zwei überei-
nander angeordnete Gewebelagen auf und ist das we-
nigstens eine Klemmelement und wenigstens eine der
Gewebelagen aus dem gleichen Material und/oder ein-
stückig gestaltet.
[0029] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung wiest das Verfahren den Schritt auf:
Überstandsfreies Vorsehen des wenigstens einen Klem-
melements an dem Filterelement.
[0030] Weitere Ausgestaltungen und Vorteile des Ver-
fahrens ergeben sich für das Fachmann in Analogie zu
der zuvor beschriebenen Schutzmaske.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0031] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele näher erläutert.
[0032] In den Zeichnungen zeigen

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Teils einer
Schutzmaske zum Bedecken einer Mund-
und/oder Nasenpartie einer Person mit einem
Klemmelement gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der Erfindung,

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Klemmele-
ments gemäß Fig. 1 gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der Erfindung, und

Fig. 3 eine schematische Ansicht eines Teils einer
Schutzmaske zum Bedecken der Mund-
und/oder Nasenpartie der Person mit dem
Klemmelement gemäß einem weiteren bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbespiele

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines
Teils einer Schutzmaske 1 zum Bedecken einer Mund-
und/oder Nasenpartie einer Person mit einem Klemme-
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lement 2 gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, während Fig. 2 eine schematische
Ansicht eines Klemmelements 2 gemäß einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt.
Schließlich zeigt Fig. 3 eine schematische Ansicht eines
Teils einer Schutzmaske 1 zum Bedecken der Mund-
und/oder Nasenpartie der Person mit dem Klemmele-
ment 2 gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.
[0034] Die Schutzmaske 1 weist ein flächiges atem-
durchlässiges Filterelement 3 zum Bedecken einer
Mund- und/oder Nasenpartie einer Person auf, welches,
nicht im Detail gezeigt, eine Mehrzahl textiler Gewebe-
lagen 4 aufweist. Eine erste Gewebelage 4 ist aus einem
hydrophilen textilen Material zum Aufnehmen von
Feuchtigkeit aus Atemluft der Person gestaltet und dient
zum Auflegen auf die Mund- und/oder Nasenpartie der
Person. Eine zweite, mittlere Gewebelage 4 weist ein
filtrierendes Material wie Vlies, ein elektrostatisches Ma-
terial, eine Kombination der vorgenannten oder ver-
gleichbare Materialien auf, um durch die zweite Gewe-
belage 4 hindurchströmende Luft zu filtern. Eine dritte
Gewebelage 4 ist aus einem hydrophoben Material zum
Abweisen von Schmutz und/oder Feuchtigkeit aus Um-
gebungsluft gestaltet. Die drei Gewebelagen 4 sind flä-
chendeckend aufeinander angeordnet und an ihren Rän-
dern sowie entlang ihrer flächigen Erstreckung miteinan-
der durch Verweben, Verkleben, Vernähen etc. verbun-
den.
[0035] An beiden seitlichen Querseiten 5 des Filtere-
lements 3, in Fig. 1 ist nur eine mit einem Pfeil markierte
Querseite 5 des Filterelements 3 gezeigt, sind jeweils
und beabstandet voneinander zwei elastische, textile
und flache Kopfbefestigungsbänder 6 vorgesehen, die
zum Befestigen der Schutzmaske 1 an dem Kopf um den
Kopf herumführbar sind. Ferner sind an beiden Quersei-
ten 5 jeweils ein Klemmelement 2 angeordnet, welches
durch das Filterelement 3 vollständig überlappt ist und
derart das Filterelement 3 in Bezug auf die Querseite 5
nicht überragt.
[0036] Das Klemmelement 2, in Fig. 1 durch eine ge-
strichelte Linie verdeutlicht, weist eine flächige und recht-
eckartige Erstreckung auf, welche bündig mit der Quer-
seite 5 in dieser anliegend abschließt und wesentlich klei-
ner als die Erstreckung des Filterelements 3 ist. Das
Klemmelement 2 ist mit dem Filterelement 3 verklebt,
verschweißt und/oder vernäht, und derart mit dem Filter-
element 3 integriert gestaltet. Dazu kann das Klemme-
lement 2 innerhalb des Filterelements 3 vorgesehen sein,
nämlich zwischen zwei Gewebelagen 4 angeordnet sein.
Ebenso kann das Klemmelement 2 wie in Fig. 1 gezeigt
auf den Gewebelagen 4 an einem Rand derselben vor-
gesehen sein. Das Klemmelement 2 kann aus Kunststoff
ausgeführt sein. Ebenso kann das Klemmelement 2 und
wenigstens eine Gewebelage 4 aus dem gleichen Mate-
rial insbesondere einstückig gestaltet sein.
[0037] In das Klemmelement 2 ist mittels Stanzen eine
U-förmige federnde Lasche 7 eingefügt, verdeutlicht in

den Figuren durch gestrichelte Linien, welche hinsicht-
lich der U-förmigen Querseite wie in Fig. 1 zu erkennen
hin zu der Querseite 6 orientiert bzw. geöffnet ist. Die
Lasche 7 ist an ihrer entgegengesetzten von der Quer-
seite 6 weg orientierten Seite nicht ausgestanzt und geht
einstückig in die flächige Erstreckung des (restlichen)
Klemmelements 2 über. Während in Fig. 1 zwei beab-
standete Laschen 7 in dem Klemmelement 2 eingefügt
sind, weist das Klemmelement 2 in Fig. 2 ein einzige
Lasche 7 auf.
[0038] Korrespondierend zu der Lasche 7 sind in den
Gewebelagen 4 jeweilige Öffnungen 8 eingefügt. Derart
ist das Kopfbefestigungsband 6 mit einem Ende durch
die Öffnung 8 durch die Gewebelagen 4 und durch die
Lasche 7 und damit entgegen der Federkraft der Lasche
7 durch das Klemmelement 2 geführt. Bedingt durch die
Federkraft klemmt die Lasche das hindurchgeführte
Kopfbefestigungsband 6 zwischen Lasche 7 und (restli-
chen) Klemmelement 2, so dass das Kopfbefestigungs-
band 6 nicht in Richtung Kopf aus dem Klemmelement
verrutschen kann. Um nun die Schutzmaske 1 fester am
Kopf zu fixieren, kann das Kopfbefestigungsband 6 durch
die Lasche 7 hindurch weg vom Kopf herausgezogen
werden und verbleibt im herausgezogenen Zustand
klemmend durch die Lasche 7 in seiner Position in Bezug
auf die Lasche 7. Das Ende des Kopfbefestigungsbands
6 ist verknotet, so dass es nicht durch die Lasche 7 und
die Öffnung 8 ’hindurchflutschen’ kann.
[0039] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung, bei der
das Filterelement 2 als seitlicher flächiger Flügel ausge-
prägt ist, der in Verlängerung des Filterelements 3 an
diesen angesetzt ist. Auf dem Flügel ist eine Kennzeich-
nungsfläche 9 vorgesehen, auf dem Name und Typ der
Schutzmaske 1 angegeben sind.
[0040] Die beschriebenen Ausführungsbeispiels sind
lediglich Beispiele, die im Rahmen der Ansprüche auf
vielfältige Weise modifiziert und/oder ergänzt werden
können. Jedes Merkmal, das für ein bestimmtes Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben wurde, kann eigenständig
oder in Kombination mit anderen Merkmalen in einem
beliebigen anderen Ausführungsbeispiel genutzt wer-
den. Jedes Merkmal, dass für ein Ausführungsbeispiel
einer bestimmten Kategorie beschrieben wurde, kann
auch in entsprechender Weise in einem Ausführungs-
beispiel einer anderen Kategorie eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste
Schutzmaske 1
Klemmelement 2
Filterelement 3
Gewebelage 4
Querseite 5
Kopfbefestigungsband 6
Lasche 7
Öffnung 8
Kennzeichnungsfläche 9
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Patentansprüche

1. Schutzmaske (1) mit

einem Filterelement (3) zum Bedecken einer
Mund- und/oder Nasenpartie einer Person,
wenigstens einem Kopfbefestigungsband (6)
zum Befestigen der Schutzmaske (1) an dem
Kopf der Person, und
wenigstens einem an dem Filterelement (3) be-
festigten Klemmelement (2) aus einem Flach-
material, wobei
das wenigstens eine Kopfbefestigungsband (6)
durch das wenigstens eine Klemmelement (2)
und das Filterelement (3) hindurchgeführt ist,
und
das wenigstens eine Klemmelement (2) eine fe-
dernde Lasche (7) aufweist, dessen Federkraft
das hindurchgeführte Kopfbefestigungsband
(6) an das Klemmelement (2) klemmt.

2. Schutzmaske (1) nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das wenigstens eine Klemmelement
(2) integriert mit dem Filterelement (3) gestaltet ist,
und/oder das wenigstens eine Klemmelement (2) in-
nerhalb des Filterelements (3) vorgesehen ist oder
das wenigstens eine Klemmelement (2) auf dem Fil-
terelement (3) vorgesehen ist und/oder das Klem-
melement (2) an einem Rand des Filterelements (3)
vorgesehen ist.

3. Schutzmaske (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die federnde Lasche (7) U-förmig
gestaltet ist und/oder die federnde Lasche (7) hin zu
einem Rand der Schutzmaske (1) orientiert ist, das
Filterelement (3) das wenigstens eine Klemmele-
ment (2) vollständig oder wenigstens teilweise über-
lappt, und/oder das Klemmelement (2) aus dem
Flachmaterial geformt, gestanzt, besteht und/oder
geschnitten ist.

4. Schutzmaske (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das wenigstens eine Klemmele-
ment (2) mit dem Filterelement (3) verklebt, ver-
schweißt und/oder vernäht ist.

5. Schutzmaske (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Filterelement (3) wenigstens
zwei übereinander angeordnete Gewebelagen (4)
aufweist und das wenigstens eine Klemmelement
(2) und wenigstens eine der Gewebelagen (4) aus
dem gleichen Material und/oder einstückig gestaltet
ist.

6. Schutzmaske (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das wenigstens eine Klemmele-
ment (2) überstandsfrei an dem Filterelement (3) vor-
gesehen ist.

7. Schutzmaske (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Klemmelement (2) eine
Kennzeichnungsfläche (9) aufweist.

8. Verfahren zum Herstellen einer Schutzmaske (1),
mit den Schritten:

Zuschneiden eines Filterelements (3) zum Be-
decken einer Mund- und/oder Nasenpartie einer
Person und einem darauf angeordneten Klem-
melement (2) aus einem Flachmaterial mit einer
federnden Lasche (7) in einem gleichzeitigen
Herstellungsschritt, und
Hindurchführen eines Kopfbefestigungsbands
(6) zum Befestigen der Schutzmaske (1) an dem
Kopf der Person durch die Lasche (7) und einer
dazu korrespondierenden Öffnung (8) in dem
Filterelement (3), bis dass die Federkraft das
hindurchgeführte Kopfbefestigungsband (6) an
das Klemmelement (2) klemmt.

9. Verfahren nach dem vorhergehenden Verfah-
rensanspruch, mit dem Schritt:

Zuschneiden des Filterelements (3) und des
Klemmelements (2) mittels Ausstanzen,
und/oder
Ausstanzen der Lasche (7) in dem Klemmele-
ment (2) und/oder der Öffnung (8) in dem Filter-
element (3).

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, wobei die federnde Lasche (7) U-
förmig gestaltet ist und/oder die federnde Lasche (7)
hin zu einem Rand der Schutzmaske (1) orientiert
ist, das Filterelement (3) das wenigstens eine Klem-
melement (2) vollständig oder wenigstens teilweise
überlappt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, mit dem Schritt:
Verkleben, Verschweißen und/oder Vernähen des
wenigstens einen Klemmelements (2) mit dem Fil-
terelement (3).

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, wobei das wenigstens eine Klem-
melement (2) integriert mit dem Filterelement (3) ge-
staltet ist, und/oder das wenigstens eine Klemmele-
ment (2) innerhalb des Filterelements (3) vorgese-
hen ist oder das wenigstens eine Klemmelement (2)
auf dem Filterelement (3) vorgesehen ist und/oder
das Klemmelement (2) an einem Rand des Filtere-
lements (3) vorgesehen ist.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, wobei das Filterelement (3) wenigs-
tens zwei übereinander angeordnete Gewebelagen
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(4) aufweist und das wenigstens eine Klemmele-
ment (2) und wenigstens eine der Gewebelagen (4)
aus dem gleichen Material und/oder einstückig ge-
staltet ist.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, mit dem Schritt:
Überstandsfreies Vorsehen des wenigstens einen
Klemmelements (2) an dem Filterelement (3).
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